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 Flächenbezeichnung Stadtbezirk 

 Golfplatzerweiterung Berg. Land Uellendahl-Katernberg 
 
Darstellung im Flächennutzungsplan – Entwurf 2002 
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Anregung 

Der Verbund der Wuppertaler Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (WBU) spricht sich gegen 
eine Erweiterung des Golfplatzes „Bergisch Land“ um zwei Erweiterungsflächen in einem 
Umfang von rund 10 ha aus. Auf eine entsprechende Ausweisung im Flächennutzungsplan 
sei zu verzichten. Gründe für die ablehnende Haltung werden jedoch nicht vorgebracht. Der 
BUND hat als Träger öffentlicher Belange eine gleichlautende Stellungnahme abgegeben.  

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die beiden geplanten Erweiterungsflächen grenzen nördlich bzw. südlich an den bestehen-
den Golfplatz Bergisch Land an. Sie werden bisher landwirtschaftlich genutzt; besonders 
schutzwürdige Biotope sind nicht betroffen. Die Flächen sind grundsätzlich für die geplante 
Golfplatzerweiterung geeignet. 

Im Verfahren zur landesplanerischen Abstimmung sind jedoch zahlreiche weitere Unterlagen 
vorzulegen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Betrachtung von Standortalterna-
tiven, eine Projektbeschreibung der Golfsportanlage, den Nachweis über die grundsätzliche 
Raumverträglichkeit durch eine entsprechende Landschaftsbewertung und die Darstellung 
der Kompensationsflächen. Diese umfangreichen Unterlagen konnten bisher in der Kürze 
der Zeit nicht vorgelegt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass für die geplante Golf-
platzerweiterung ein separates FNP-Einzelverfahren durchzuführen sein wird. Im Rahmen 
dieses Einzelverfahrens kann auf Grundlage weitergehender Untersuchungen ggf. eine ab-
weichende Abgrenzung vorgenommen werden.  

Da die Erweiterungsflächen grundsätzlich geeignet sind und die Zielsetzung der Stadt Wup-
pertal weiterhin Bestand hat, sollte die FNP-Darstellung beibehalten werden.  

 

Beschlussvorschlag 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Fläche wird weiterhin als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Golfplatz dargestellt.  

 


